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Schadenanzeige für Fahrraddiebstahl

Wichtiger
Hinweis !

Bewußt unwahre oder unvollständige Angaben führen auch dann
zum Verlust des Versicherungsschutzes, wenn dem Versicherer
daraus kein Nachteil entsteht.
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Herrn / Frau / Firma

zu Versicherungsschein Nr.: Schaden Nr.:

11111
  Kunden Nr.:

Sehr geehrtes Mitglied !

Fahrräder werden oft schon nach kurzer Zeit von den Tätern wieder abge-
stellt. Sie werden dann bei den Fundämtern aufbewahrt. Wir bitten Sie daher,
sich bei Ihrem Fundamt zu erkundigen, ob dort Ihr Fahrrad nicht schon
wieder auf Sie wartet. Sie sollten jedoch mit dem Gang zum Fundamt
mindestens 3-4 Wochen warten, da erst dann große Wahrscheinlichkeit
besteht, daß Ihr Fahrrad bei den Fundsachen ist.

Bestehen noch andere Versicherungen mit Einschluß
von Fahrraddiebstahl ? Ja, und zwar

........
Nein Fahrradversicherung

Hausratversicherung

Versicherungsgesellschaft und Vers.Schein-Nr.?
Wurden bei diesem Versicherer Ansprüche gestellt ? JaNein

Weitere
Versicherungen

Weitere
Angaben

Bitte
beachten:

Werden gestohlene Fahrräder wieder aufgefunden, so ist dieses dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
Der Versicherungsnehmer ist allein für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben verantwortlich.

Zahlung
Wie wünschen
Sie die
Entschädigung?

BLZper Überweisung auf Konto

Insitut

per Überweisung auf bekanntes Konto gemäß Einzugsauftrag.

per Verrechnungsscheck.

Besonderes Blatt wurde beigefügt.
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Telefonisch erreichbar  / tagsüber
Vorwahl / Nr.

Straße und Haus-Nr.
Schadenort

Genaue Bezeichnung (siehe Beispiel)

PLZ, Ort

Schadentag
Wann wurde das Fahrrad dort abgestellt  ? Tag/Uhrzeit:

am Uhrzeit

Wann haben Sie den Schaden festgestellt ?

z.B. Gebäudeteil, Stockwerk, Raum, Boden,
Fahrradkeller, eigener Kellerraum, Einzel- oder
Sammelgarage, Hofplatz, Parkplatz

Warum war es dort abgestellt ?  (z.B.:Kinobesuch)

Wann sollte es wieder benutzt werden ?      Tag/Uhrzeit:

Sicherung

War das Fahrrad zur Tatzeit gesichert ?

Nein Ja, wie ? Kette mit Schloß Kabelschloß Fahrradschloß Andere Sicherungen

Stand das Fahrrad in einem Raum ? Nein Ja wenn ja, war  der  Raum verschlossen ? Nein Ja

Sind Einbruchspuren vorhanden, welche  ?

Fahrrad-
Beschreibung

Fahrradtyp sonstiges:Herren-Rad
Damen-Rad

Kinder-Rad
Jugend-Rad

Sport-Rad
Renn-Rad

BMX-Rad
Mountain-Bike

Hersteller Modell Kaufdatum Kaufpreis
(Beleg beifügen!)

neu
gebraucht

€

Rahmen-Nr. Größe der Bereifung/FelgenFarbe des Rah-
mensGangschaltung ohne

Nabenschaltung Marke mit Gängen Kettenschaltung Marke mit Gängen

Eigentümer
Wem gehört das Fahrrad ?

Lebt der Eigentümer mit Ihnen in häuslicher Gemeinschaft ? Ja Nein

Polizei
Wann haben Sie den Diebstahl der Polizei gemeldet ?

Tagebuch-Nr.:Welche Polizeidienststelle bearbeitet den Vorgang ?

Fundbüro
Wurde schon auf dem Fundbüro nachgefragt ? Ja Nein

Weitere Maßnahmen zum Wiederauffinden ?

Anschrift des Fundbüros ?

Nein Ja, welche ?
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Mitteilung nach § 28 Abs. 4 VVG über die Folgen bei Verletzungen von Obliegenheiten 
nach dem Versicherungsfall

Sehr geehrtes Mitglied,

wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, brauchen wir Ihre Mithilfe.

Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten

Aufgrund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen können wir von Ihnen nach Eintritt des 
Versicherungsfalls verlangen, dass Sie uns jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls 
oder des Umfangs unserer Leistungspflicht erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und uns die sachgerechte 
Prüfung unserer Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie uns alle Angaben machen, die zur Aufklärung 
des Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Wir können ebenfalls verlangen, dass Sie uns Belege 
zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann.

Leistungsfreiheit

Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Anga-
ben oder stellen Sie uns vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch 
auf die Versicherungsleistung. Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren 
Anspruch zwar nicht vollständig, aber wir können unsere Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschul-
dens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig 
verletzt haben.

Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleiben 
wir jedoch insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Obliegenheitsverletzung weder für die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich war.

Verletzen Sie die Obliegenheit zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, wer-
den wir in jedem Fall von unserer Verpflichtung zur Leistung frei.

Hinweis:

Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur 
Auskunft, zur Aufklärung und zur Beschaffung von Belegen verpflichtet.

Mit freundlichen Grüßen

Häger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit


